
 

 

Urteil: Polizei-Rückführung eines Demenzkranken ist selbst

zu bezahlen
 

Die Polizei darf die Einsatzkosten für den Rücktransport eines Demenzkranken in

sein Heim in Rechnung stellen. Der anschließende Gebührenbescheid an den

orientierungslos Aufgegriffenen verstößt nicht gegen den verfassungsrechtlichen

Schutzauftrag der Polizei. Jedenfalls befreit ihn seine offensichtliche

Geschäftsunfähigkeit während der Aktion nicht prinzipiell von der

Zahlungsverpflichtung in dem Verfahren. Darauf hat das Oberverwaltungsgericht

Niedersachsen bestanden (Az.11 LB 226/11).

 

Wie die Deutsche Anwaltshotline berichtet, wurde der betroffene 87-jährige von einer 2-

köpfigen Polizeistreife auf einem Gehweg in Hannover aufgegriffen und mit dem

Einsatzfahrzeig in sein nahegelegenen Wohnstift zurückgebracht. Dafür verlangte die

Behörde von ihm jeweils 25 Euro pro Beamten plus 15 Euro als feststehenden

Mindestwert für die Fahrstrecke - also summa summarum 65 Euro. Ein Betrag, den der

Mann allerdings nicht zahlen wollte. Schließlich hätten die Beamten auch seinen Sohn,

einen Heimmitarbeiter oder ein Taxi zur Rückbeförderung rufen können. Und außerdem

wären sie verfassungsrechtlich zu solchen Hilfeleistungen an älteren Bürgern wie ihm

verpflichtet.

 

Dem widersprach das Oberverwaltungsgericht. Die Schutzpflicht begründet primär nur

Handlungspflichten der staatlichen Organe im Bereich der Gefahrenabwehr, nicht aber

die Frage der Refinanzierung des damit verbundenen Aufwandes. Die Kostenfrage

bewegt sich im Ermessungsspielraum der jeweiligen Behörde und der geltenden

Bestimmungen.

 

Zumal im vorliegenden Fall die Polizeibeamten weder unter Zurückstellung ihrer

sonstigen Dienstpflichten noch im eigenen Kosteninteresse des Betroffenen verpflichtet

waren, eine andere Beförderungsweise für den Demenzkranken aufwändig zu

organisieren und auf das unvorhersehbare Eintreffen etwa von Heimmitarbeitern,

Angehörigen oder eines zivilen Mietwagendienstes zu warten. Dies hätte erheblich mehr

Zeit erfordert und den Aufgegriffenen angesichts seiner offensichtlichen Verwirrung
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unzumutbar zusätzlich körperlich und mental belastet. (ampnet/nic)
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